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Für Beamte gibt es im Beamtenrecht eine "Wohlverhaltenspflicht". Wahrscheinlich verstößt
man als Lehrerin nur dagegen, wenn man sich für sexuelle Dienstleistungen von den Vätern der
Schüler bezahlen lässt    Aber ansonsten darf man in seinem Bekanntenkreis im
Internet unterwegs sein, wie man will. In unserem Bundesland gilt nur, dass man nicht
dienstlich in sozialen Netzwerken mit Schülern befreundet sein sollte.
Übrigens, ich bin keine Beamte, sondern Angestellte. Damit gilt die "Wohlverhaltenspflicht" der
Beamte nicht für mich. Jedoch kann ich wohl eher nach dem Arbeitsrecht aus
"verhaltensbedingten" Gründen gekündigt werden.
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